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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 39 des Strafgesetzbuchs ist

1. der Schlosser Johannes Bosshardt aus Stermenberg (Kanton Zürich in der Schweiz),
26 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen schweren Diebstahls, durch Beschluß
der Königlich württembergischen Regierung des Neckar-Kreises zu Ludwigsburg vom 24. März

und auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs sind
2. der Metzger Salomon Vogl aus Malowitz (Bezirkshauptmannschaft Tabor in Böhmen),

44 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß derKöniglich preußischen Reglerung in Düsseldorf vom 27. März d. Js.;
3. der Eisengießer Felix Golembiosky aus Warschau, 30 Jahre alt, nach erfolgtergerichtlicher

Bestrafung wegen Landstreichers, durch Beschluß der Königlich preußischen Landdrostei inHannover vom 28. März d. Js.;
4. der Kürschnergeselle Ole Andreas Olsen aus Aalborg in Jütland, 46 Jahre alt, nach

erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Bettelns im Rückfalle, durch Beschluß der Königlich
preußischen Regierung in Schleswig vom 25. März d. Js.;
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